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Ausgabe 58/2024e vom 14. Juni 2024 mit 

Stadt Mittweida 
Wahlamt 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl 
Frankenau/Thalheim am 9. Juni 2024 
 
Der gemeinsame Wahlausschuss der Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 11. Juni 2024 das Wahlergebnis in der Ortschaft Frankenau/Thalheim 
ermittelt und festgestellt. 
 

1. Zahl der Wahlberechtigten:      639 
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler:     479 
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel:       14 
4. Zahl der gültigen Stimmzettel:      465 
5. Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 850 
6. Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahlen der für 

die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen: 
 

lfd. Nr. Wahlvorschlag Wählervereinigung Gesamtstimmen Sitze 

1 Freie Wähler Frankenau/Thalheim 837 6 

 

Gewählte 
Familiennamen, 
Vornamen,  

 
Beruf/Stand 

Anzahl 
Stimmen 

Jochmann, Britta Dipl.-Betriebswirt (FH) 188 

Gringer, Ingo Softwareingenieur 169 

Peters, Adrian Rechtsanwalt 150 

Weiß, Anja Projektleiterin 129 

Schleehain, Peggy Erzieherin 112 

Stahringer, Katja Architektin 89 

 

Ersatzpersonen 
Familiennamen, 
Vornamen,  

 
Beruf/Stand 

Anzahl 
Stimmen 

-   

 

lfd. Nr. Wahlvorschlag Wählervereinigung Gesamtstimmen Sitze 

andere Personen 13 1 

 

Gewählte 
Familiennamen, 
Vornamen,  

 
Beruf/Stand 

Anzahl 
Stimmen 

Neumann, Frank Rentner 3 
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Ersatzpersonen 
Familiennamen, 
Vornamen,  

 
Beruf/Stand 

Anzahl 
Stimmen 

Geißler, Mirko  1 

Laube, Cornelia  1 

Kreßner, Sabine  1 

Müller, Patrick  1 

Peters, Steven  1 

Schlegel, Andreas  1 

Neubert, Michael  1 

Hofmann, Michael  1 

Miketta, Gert-Wedigo  1 

Lippmann, Türk  1 

 
 
Gegen die Wahl kann gemäß § 25 des Kommunalwahlgesetzes in Verbindung mit § 54 der 
Sächsischen Kommunalwahlordnung Einspruch erhoben werden. Jeder Wahlberechtigte, jeder 
Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann innerhalb zwei Wochen 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses gegen die Wahl unter Angabe des 
Grundes schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde Kommunalamt 
des Landratsamtes Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg, erheben. Die 
Übermittlung in elektronischer Form ist unzulässig. Nach Ablauf dieser Frist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 
 
Mittweida, 14.06.2024 
 
 
Schreiber 
Oberbürgermeister 

 


